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Rundfunkbeitrag im privaten Bereich Ermäßigung 
beantragen

Unter welchen Umständen können Sie eine Ermäßigung des Rundfunkbeitrages erhalten?

Basisinformationen

Wenn Sie einen Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen „RF“ haben, können 
Sie eine Ermäßigung ihres Rundfunkbeitrags erhalten. Sie zahlen dann einen verringerten 
Beitrag.

Voraussetzungen

Sie haben einen Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen „RF“ und gehören zu 
einer der folgenden Personengruppen: 

Sie sind blind oder dauerhaft wesentlich sehbehindert: Grad der Behinderung (GdB) 
von 60 Prozent allein wegen der Sehbehinderung
Sie sind hörgeschädigt, gehörlos oder Sie können sich auch mit Hörhilfen nicht 
ausreichend verständigen
Sie haben eine Behinderung und können deswegen an öffentlichen Veranstaltungen 
ständig nicht teilnehmen und der GdB beträgt dauerhaft mindestens 80 Prozent

Hinweis: Wenn Sie eine Ermäßigung erhalten, so erstreckt sich diese innerhalb der 
Wohnung zugleich auf Ihre Ehefrau oder Ihren Ehemann. Das gleiche gilt für Ihre 
eingetragene Lebenspartnerin oder Ihren eingetragenen Lebenspartner.

Ablauf

Die Ermäßigung des Rundfunkbeitrags müssen Sie bei der zuständigen Stelle schriftlich 
beantragen. Verwenden Sie hierfür das vorgeschriebene Formular. Sie erhalten es bei 
Städten und Gemeinden und bei den zuständigen Behörden. 
Im Internet können Sie es auch online ausfüllen. Drucken Sie das Formular am Ende des 
Eingabeprozesses aus und unterschreiben Sie es. Legen Sie die erforderlichen 
Nachweise bei und schicken Sie Ihre Unterlagen über den Postweg.
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Hinweis: Sie erhalten die Ermäßigung ab dem Ersten des Monats, der in dem 
Bewilligungsbescheid oder der Bescheinigung als Leistungsbeginn genannt ist.

Weitere Hinweise

Wenn Sie eine Ermäßigung erhalten, so erstreckt sich diese innerhalb der Wohnung 
zugleich auf Ihre Ehefrau oder Ihren Ehemann. Das gleiche gilt für Ihre eingetragene 
Lebenspartnerin oder Ihren eingetragenen Lebenspartner.

Wenn Sie eine Behinderung haben und bestimmte staatliche Sozialleistungen erhalten, 
können sie statt einer Ermäßigung eine Befreiung erhalten. Mit dem Nachweis der 
betreffenden Behörde können Sie die Befreiung vom Rundfunkbeitrag beantragen, wenn 
Sie beispielsweise diese Leistungen beziehen: 

Arbeitslosengeld II,
Sozialhilfe,
Grundsicherung oder
BAföG.

Benötigte Unterlagen
Schwerbehindertenausweis  

Aktueller Schwerbehindertenausweis mit Merkzeichen „RF“ im Original (Vorder- und 
Rückseite) oder in beglaubigter Kopie Den Schwerbehindertenausweis im Original 
erhalten Sie unaufgefordert zurück.

Bescheinigung "RF"  

Bescheinigung der Behörde über die Zuerkennung des Merkzeichens „RF“. Hinweis: 
Die Bescheinigung der Behörde oder des Leistungsträgers erhalten Sie nicht zurück.

Weitere Nachweise  

Bedarfsweise je nach Einzelfall.

Zuständige Stellen

ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice

+49 1806 999 555 10
Freimersdorfer Weg 6, 50829 Köln
Website

https://www.service.bremen.de/visitenkarte/ard-zdf-deutschlandradio-beitragsservice-183290
https://www.rundfunkbeitrag.de/
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Online Services

Beitragsservice Rundfunkbeitrag im privaten Bereich Ermäßigung beantragen 

Formulare

Formulare Beitragsservice Rundfunkbeitrag im privaten Bereich 

Gebühren / Kosten

18,36 EUR e Wohnung und Monat. Sie müssen den Rundfunkbeitrag für jeweils 3 Monate 
zahlen. Der Beitragsservice erhebt ihn in der Mitte eines Dreimonatszeitraums. 
6,12 EUR Ermäßigter Rundfunkbeitrag. Sie müssen den Rundfunkbeitrag für jeweils 3 
Monate zahlen. Der Beitragsservice erhebt ihn in der Mitte eines Dreimonatszeitraums.

Fristen & Bearbeitungsdauer

Welche Fristen sind zu beachten?

Sie müssen die Ermäßigung innerhalb von 2 Monaten beantragen, nachdem der 
Bewilligungsbescheid ausgestellt wurde.

Rechtsgrundlagen
§ 4 Abs. 2 Rundfunkbeitragsstaatsvertrag (RBStV)

Weitere Informationen
Infomaterialien des Beitragsservice Rundfunkbeitrag - privater Bereich

Aktualisiert am 15.01.2026

https://www.rundfunkbeitrag.de/buergerinnen-und-buerger/formulare/befreiung-oder-ermaessigung-beantragen#step_allgemeineangaben
https://www.rundfunkbeitrag.de/buergerinnen-und-buerger/formulare
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/rundfunkbeitragsstaatsvertrag-vom-15-21-dezember-2010-162233?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-RdFunkBeitrStVtrBRV2P4
https://www.rundfunkbeitrag.de/buergerinnen_und_buerger/informationen/index_ger.html
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